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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1975

Norm

FinStrG §35

Rechtssatz

Tatbildmäßigkeit nach § 35 Abs 2 FinStrG ist schon dann gegeben, wenn der Täter in den Organen des Zollamts

gegenüber abgegebenen Erklärungen zur Ermittlung des Zollwertes unrichtige Angaben über den Fakturenwert macht

und diese durch Vorlage korrespondierender Unterlagen auch entsprechend untermauert, soferne hiedurch eine

Eingangsabgabenverkürzung eintritt. Es ist nicht erforderlich, daß die Schätzmeister des Zollamtes in Irrtum geführt

und dadurch zur Schätzung mit unrichtigen Werten veranlaßt werden.
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